


 
§ 4 

(Erlaubnisse und Genehmigungen im Denkmalbereich) 
 

In dem in § 1 beschriebenen Denkmalbereich bedarf, unabhängig von baurechtlichen Genehmigun-
gen, der Erlaubnis der Unteren Denkmalbehörde entsprechend § 9 DSchG NW, wer 
 
b) bauliche Anlagen, auch wenn sie keine Denkmäler sind, beseitigen, verändern, an einen anderen 

Ort verbringen oder die bisherige Nutzung ändern will, 
b) bauliche Anlagen errichten will, wenn hierdurch das Erscheinungsbild des Denkmalbereiches be-

einträchtigt wird. 
 
Die Erlaubnispflicht nach dieser Satzung gilt auch dann, wenn die baulichen Maßnahmen nach der 
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 26.06.1984 (GV NW S. 419) bauaufsichtlich ge-
nehmigungsfrei sind. 
Die Erlaubnis kann mit Auflagen und Bedingungen erteilt werden, wenn diese zur Wahrung der 
denkmalpflegerischen Eigenart erforderlich sind. 
 
 

§ 5 
(Ordnungswidrigkeit)  

 
Ordnungswidrig im Sinne von § 41 DSchG NW handelt, wer gegen die Erlaubnispflicht des § 4 dieser 
Satzung verstößt. 
 
 

§ 6 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Mettmann in 
Kraft. 
Mit Inkrafttreten dieser Satzung wird die Erhaltungssatzung vom 24.10.1980 für den Denkmalbereich 
II ,,Stadtmitte Haan" außer Kraft gesetzt. 
----------------------- 
Einschl. hier nicht wiedergegebener Anlagen veröffentl. auf Anordnung vom 18.11.1985 im Amtsblatt 
des Kreises Mettmann am 30.11.1985; in Kraft ab 01.12.1985. Die Anlagen können im Baudezernat 
eingesehen werden. 




